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Grossverbraucher-Zielvereinbarung


______________________________________________________________________


zwischen der

Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch

Amt




AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung



Abteilung Energie
Adresse



Walcheplatz 2, Postfach
PLZ / Ort



8090 Zürich
und der
Stadt Zürich, vertreten durch
Amt/Abteilung



Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Adresse



Tramstrasse 35
PLZ / Ort



8050 Zürich
und der
Grossverbrauchergruppe

…………………………………………………..

bestehend aus folgenden Unternehmen:

a) xxx

b) yyy

vertreten durch (Gruppenleitung)
Vertreter der Gruppe:

Name




…………………………………………………..
Adresse



…………………………………………………..

PLZ / Ort



…………………………………………………..
Technische Begleitung:

Name




…………………………………………………..
Adresse



…………………………………………………..

PLZ / Ort



…………………………………………………..
1.
Zielsetzung

Im Bestreben, den Verbrauch nicht erneuerbarer Energien und damit die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) zu senken, verpflichten sich die der Grossverbrauchergruppe (nachfolgend Gruppe genannt) angeschlossenen Unternehmen, bis zum Jahr 2005 den spezifischen Energieverbrauch der Gruppe auf dem Niveau von 200X zu stabilisieren und ab dem Jahr 2006 eine jährliche Effizienzsteigerung beim Elektrizitätsverbrauch von mindestens .... % und beim Wärmeverbrauch von mindestens ..... % zu realisieren.

Damit die Vereinbarung mit der Baudirektion die erwünschte Wirkung hat und einen Schritt Richtung nachhaltige Entwicklung bedeutet, wird sie über 10….20 Jahre abgeschlossen. Basis sind die Werte des Jahres 200X. Die Ausgangswerte und die Systemabgrenzung, insbesondere die Liste der einbezogenen Verbrauchsstätten, sind in den Anhängen A, B und C festgehalten.
2.
Indikatoren / Kenngrössen

Massgebend für die Erreichung des Zieles ist die Zielvorgabe für den spezifischen Gesamtenergieverbrauch, ausgedrückt durch die Verbrauchssenkung G bzw. die Effizienzsteigerung 1/G. Sie berechnet sich in Prozent nach folgender Formel für den spezifischen Gesamtenergieverbrauch aus dem Richtwert E (Elektroenergie) und dem Richtwert W (Raumheizung und Warmwasser):

Gx  =  
[image: image2.png]% Baudirektion

Kanton Zurich



 wobei x für das jeweilige Jahr steht

Mit dieser Formel wird der Verbrauch hochwertiger Elektrizität pro DLSYMBOL 129 \f "Wingdings" doppelt so hoch gewichtet wie der Wärmeverbrauch pro m2 Energiebezugsfläche. Die Richtwerte E und W sind im Anhang B definiert. Unter Berücksichtigung der erbrachten Vorleistungen der Gruppe gilt für die Dauer der Vereinbarung folgende Zielvorgabe für die Kennwerte:
	Jahr
	Richtwert E
	Richtwert W
	Verbrauchssenkung
	Effizienzsteigerung

	
	kWh/DL*a SYMBOL 129 \f "Wingdings"
	in %
	kWh/m2*a
	in %
	Gx in %
	1/Gx in %

	2000
	
	
	
	
	
	

	2001
	
	
	
	
	
	

	2002
	
	
	
	
	
	

	2003
	
	
	
	
	
	

	2004
	
	
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	


    SYMBOL 129 \f "Wingdings" DL = Dienstleistungseinheit (Definition siehe Anhang B)

3.
Erfolgskontrolle / Berichterstattung

Die Gruppe erstattet dem AWEL jährlich bis Mitte April Bericht über die Entwicklung der oben aufgeführten Kenngrössen (Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember des Vorjahres).

Der Bericht umfasst eine Beurteilung des Standes der Zielerreichung sowie pro Gruppenmitglied und für die Gruppe gesamthaft mindestens:
· die Entwicklung des Energieverbrauchs: Öl oder Gas (effektiv und HGT-bereinigt), Elektrizität, andere Energien

· die Entwicklung der Dienstleistungs-Kennzahlen: Energiebezugsfläche (EBF), Anzahl erbrachte Dienstleistungseinheiten (DL, Definition siehe Anhang B)
· die Entwicklung der massgeblichen Energie-Kennzahlen: Stromverbrauch pro Dienstleistungseinheit (kWh/DL*a), Wärmeverbrauch pro Fläche (kWh/m2*a) effektiv sowie HGT-bereinigt, gewichteter Gesamtenergieverbrauch jeweils absolut sowie in % und die effektiv erreichte Effizienzsteigerung 1/G in %.
· Hinweise auf getroffene Massnahmen und Gründe für wesentliche Abweichungen der Gruppe von der Zielvorgabe.

Das AWEL stellt für die Berichterstattung ein Muster zur Verfügung.
4.
Verhältnis zu bestehenden Vorschriften

Kanton

Für die Dauer der Vereinbarung sind die in Anhang C aufgeführten Gebäude und Anlagen der Gruppenmitglieder von den Detailvorschriften gemäss § 48b Besondere Bauverordnung I (BBV I) entbunden.

Stadt Zürich

Für Gruppenmitglieder, welche sich ganz oder teilweise im Netzgebiet des ewz befinden, anerkennt die Stadt Zürich, vertreten durch das ewz, Art. 2 sowie Art. 3, Ziffer 3, Satz 1 und Ziffer 4 der "energetischen Bedingungen und Beschränkungen der Stromabgabe aus dem Netz des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich" (EBB) vom 25. September 1991 als erfüllt.

5.
Rechte und Pflichten der Gruppenmitglieder

Die einzelnen Firmen verpflichten sich, aktive Beiträge zur Erreichung der Ziele zu leisten. Sie reduzieren ihren spezifischen Energieverbrauch im Rahmen der Zielvorgabe (gemäss Punkt 2), sind aber nicht verpflichtet, die Richtwerte im Bereich Elektrizität und Wärme einzeln einzuhalten. Sie prognostizieren ihre Energieverbrauchsentwicklung und die vorgesehenen Massnahmen.

Gruppenmitglieder können unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils auf das Ende des Kalenderjahres aus der Gruppe austreten. Sie unterliegen dann den Bestimmungen von § 13a Abs. 1 des Energiegesetzes und, sofern die Voraussetzungen gegeben sind, auch den Bestimmungen der EBB der Stadt Zürich. Erfüllt ein Gruppenmitglied seine Verpflichtungen gegenüber der Gruppe nicht, so kann es von der Gruppe ausgeschlossen werden.

Der Austritt oder Ausschluss von Gruppenmitgliedern braucht keine Zustimmung der Baudirektion, muss jedoch dem AWEL gemeldet werden. Bei einem Austritt oder Ausschluss werden die Ausgangswerte für das Ausgangsjahr (Richtwert E und W) angepasst, ansonsten gilt die Vereinbarung für die restlichen Gruppenmitglieder unverändert weiter.

Nötige Anpassungen der technischen Ausgangsdaten (Vertragsänderungen) bei Aufnahmen oder Austritten von Gruppenmitgliedern können von der Gruppenleitung in Vertretung aller Gruppenmitglieder unterzeichnet werden.

6.
Kündigung
Kann der vereinbarte Zielpfad nicht eingehalten werden, sind in einem Zusatzbericht die Gründe darzustellen und es ist darzulegen, durch welche Aktivitäten die Gruppe wieder auf den Zielpfad zurückfinden wird. Wird während zwei aufeinander folgenden Jahren das vereinbarte Ziel nicht erreicht, gilt die Zielvereinbarung als nicht erfüllt. In der Folge kann die Baudirektion die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten auf das Ende des laufenden Kalenderjahrs auflösen. Jedes Mitglied der aufgelösten Grossverbrauchergruppe wird danach gemäss § 13a Abs. 1 des Energiegesetzes behandelt. Befinden sich jedoch zum Zeitpunkt der zweiten negativen Berichterstattung Mitte April zusätzliche Massnahmen in Ausführung, wird die Kündigung provisorisch ausgestellt und tritt erst in Rechtskraft, wenn ein Zwischenbericht im Januar des Folgejahres wiederum ein Verfehlen des vereinbarten Ziels darlegt.

7.
Dauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung gilt für 10….20 Jahre, vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 20XX. Sie wird stillschweigend um 10 Jahre verlängert, wenn sie nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die neuen Jahresziele werden in diesem Fall gemäss der unter Punkt 2 festgehaltenen Effizienzsteigerung errechnet.

8.
Ausfertigung der Vereinbarung

Die Originalvereinbarung liegt bei der Baudirektion. Je eine Kopie der Vereinbarung erhalten die Gruppenmitglieder und das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich.

Die Unterzeichnenden anerkennen diese Vereinbarung:

Für den Kanton Zürich

...................................., den ........................................

Die Baudirektion,

vertreten durch das

AWEL, Abteilung Energie,

Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter
....................................................................

Für die Stadt Zürich

...................................., den ........................................

Die Stadt Zürich,

vertreten durch das ewz
Dr. Conrad Ammann, Direktor ewz
....................................................................

Namens der Mitglieder der Grossverbrauchergruppe „XX“ (Gruppenleitung)
Vertreter der Gruppe:
...................................., den ........................................

Vorname Name
....................................................................
Technische Begleitung:
...................................., den ........................................

Vorname Name
....................................................................
Unternehmen X
...................................., den ........................................

Vorname Name, Geschäftsführer X
....................................................................

Unternehmen Y
...................................., den ........................................

Vorname Name, Geschäftsführer Y
....................................................................

Unternehmen Z
...................................., den ........................................

Vorname Name, Geschäftsführer Z
....................................................................

Anhang A:  Ausgangslage

Die energetischen Kenndaten der Gruppenmitglieder sind für das Jahr 200X:

	
	Unternehmen
	EBF 
in m2
	Energie​verbrauch für Licht, mecha​nische Arbeit und Kochen
in MWh
	Energie​verbrauch für Raumheizung und Warmwasser
in MWh 
  SYMBOL 129 \f "Wingdings"
	Anzahl DL 
  SYMBOL 130 \f "Wingdings"
	Bemerkungen

	a)
	
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	
	

	d)
	
	
	
	
	
	

	e)
	
	
	
	
	
	

	f)
	
	
	
	
	
	

	g)
	
	
	
	
	
	

	h)
	
	
	
	
	
	

	i)
	
	
	
	
	
	

	k)
	
	
	
	
	
	

	l)
	
	
	
	
	
	

	m)
	
	
	
	
	
	

	n)
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
246‘096
	
35‘5489
	
42‘204
	
2'210‘609
	


SYMBOL 129 \f "Wingdings" effektive Werte, nicht HGT-bereinigt (200X = XXXX HGT)

SYMBOL 130 \f "Wingdings" DL = Dienstleistungseinheit, Definition siehe Anhang B. Abs. a

Anhang B:  Definition der Messgrössen

Für die Messung des Elektrizitätsverbrauchs wird die konjunkturelle Entwicklung einbezogen, da der Elektrizitätsverbrauch stark vom Geschäftsgang abhängig ist. Daher wird der Elektrizitätsverbrauch für Licht, mechanische Arbeit und Kochen mit der Anzahl Dienstleistungseinheiten (DL, Definition siehe unten) normiert. Dagegen wird der Wärmeverbrauch (Heizung und Warmwasser) weniger vom Geschäftsgang als von klimatischen Schwankungen beeinflusst. Der Wärmeverbrauch (ohne Warmwasser) wird auf ein klimatisches Normaljahr normiert.

Es werden zwei Messgrössen definiert:

a) Energieverbrauch Licht, mechanische Arbeit und Kochen (Richtwert E)

b) Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasser (Richtwert W)

a) Energieverbrauch für Licht, mechanische Arbeit und Kochen (Richtwert E):
Als Messgrösse wird der Energieverbrauch (für Licht, mechanische Arbeit und Kochen) in kWh pro Dienstleistungseinheit (DL) verwendet.

Dienstleistungseinheit (DL):

Als eine Dienstleistungseinheit gilt:

· 10 Arbeitsplätze oder

· 1 Pflegebett oder

· 1 Produktionseinheit oder

· …….
· …….
Energiemessung:

a) Elektrizität:

Massgebend ist die ab öffentlichem Netz bezogene Elektrizitätsmenge (die mit betriebsinternen WKK-Anlagen erzeugte Elektrizitätsmenge zählt nicht zum Elektrizitätsverbrauch, die Antriebsenergie der WKK-Anlagen wird jedoch in den Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasser einbezogen). Ein allfälliger Elektrizitätsverbrauch für Raumwärme oder Wassererwärmung ist abzuziehen.

b) Gas:

Wird in der Küche Gas verwendet, gilt folgende Umrechnung: 1 kWh Gas = 0.5 kWh Elektrizität.
Richtwert E für das Jahr 200X:

	
	Unternehmen
	EBF 
in m2
	Energie​verbrauch 
in MWh 
  SYMBOL 129 \f "Wingdings"
	Anzahl DL
	kWh/DL

	a)
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	

	d)
	
	
	
	
	

	e)
	
	
	
	
	

	f)
	
	
	
	
	

	g)
	
	
	
	
	

	h)
	
	
	
	
	

	i)
	
	
	
	
	

	k)
	
	
	
	
	

	l)
	
	
	
	
	

	m)
	
	
	
	
	

	n)
	
	
	
	
	

	
	Richtwert E
	
	
	
	………kWh/DL


SYMBOL 129 \f "Wingdings" Elektrizität für Licht, mechanische Arbeit und Kochen sowie Gas für Kochen

b) Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasser (Richtwert W):

Als Messgrösse wird die Energiekennzahl Wärme (kWh/m2*a) verwendet, welche gemäss Definition Empfehlung SIA 180/4 errechnet wird.

Energiemessung:

Massgebend ist die von aussen bezogene Endenergie (Heizöl, Erdgas, Elektrizität) inkl. der Antriebsenergie für WKK-Anlagen. Beim Einsatz von Elektrizität für die Wärmeerzeugung (Wärmepumpen, Elektroheizungen) gilt folgende Umrechnung: 1 kWh Elektrizität = 2 kWh Endenergie.

Für die Berechnung wird angenommen, dass 20% der Wärme für Warmwasser und 80% der Wärme für die Raumheizung verwendet werden. Der Wärmeverbrauch für die Raumheizung wird auf ein Normjahr der Klimastation Zürich SMA (3717 HGT) umgerechnet.

Richtwert W für das Jahr 200X:
	
	Unternehmen
	EBF 
in m2
	Energie​verbrauch 
in MWh
  SYMBOL 129 \f "Wingdings"
	Energi​verbrauch 
in MWh
HGT-bereinigt
  SYMBOL 130 \f "Wingdings"
	Energiekennzahl in kWh/m2*a 
  SYMBOL 131 \f "Wingdings"

	a)
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	

	d)
	
	
	
	
	

	e)
	
	
	
	
	

	f)
	
	
	
	
	

	g)
	
	
	
	
	

	h)
	
	
	
	
	

	i)
	
	
	
	
	

	k)
	
	
	
	
	

	l)
	
	
	
	
	

	m)
	
	
	
	
	

	n)
	
	
	
	
	

	
	Richtwert W
	
	
	
	……… kWh/m2*a


SYMBOL 129 \f "Wingdings" Heizöl, Gas und Elektrizität für Raumwärme und Warmwasser

SYMBOL 130 \f "Wingdings" HGT 200X = XXXX, HGT Normjahr = 3717

SYMBOL 131 \f "Wingdings" 1 kWh = 3.6 MJ, 1 MWh = 3600 MJ

Anhang C:  Liste der einbezogenen Verbrauchsstätten und deren Gebäude
	
	Unternehmen
	Gebäudestandort
	GVZ-Nr.
	Stromzähler-Nr. 

	
	
	Adresse
	PLZ
	Ort
	
	(Anlage Detail)

	a)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	d)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	e)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	f)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	g)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	h)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	i)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	k)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	l)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	m)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	n)
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